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Zitat von Cappuccino

Offensichtlich gilt das Arbeitsrecht nicht für Lehrer…

Das gilt tatsächlich nicht für (verbeamtete) Lehrkräfte. Entsprechende Pflichten lassen sich aber
auch aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, insbesondere aber auch aus der ArbStättVO
i.V.m. ASR A3.5 ableiten. Nur sind die entsprechenden Anforderungen daran nicht allzu hoch.
So hat der Dienstherr erst ab Raumtemperaturen von 30°C Maßnahmen wie Jalousien,
schattensprendende Bepflanzung, Lüftung in den frühen Morgenstunden usw. zu ergreifen. Erst
ab 35°C gilt der Arbeitsraum ohne entsprechende Maßnahmen als unzumutbar.

1https://www.lehrerforen.de/thread/60153-hitzefrei-und-hohe-temperaturen-recht/?postID=720687#post720687

https://www.lehrerforen.de/thread/60153-hitzefrei-und-hohe-temperaturen-recht/?postID=720683#post720683
https://www.lehrerforen.de/thread/60153-hitzefrei-und-hohe-temperaturen-recht/?postID=720687#post720687

